
DEINE PREISTARIFE
BEI UNS ENTSCHEIDEST DU DEINEN PREIS

DEIN TARIF? MOFA | AM | A1 | B196 | A2 | A
PREISE FÜR DIE FÜHRERSCHEINKLASSE AM

FASTLANE

Es gelten die AGB von Volkers Fahrschule GmbH. Die Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlich 
erhoben und können in der Fahrschule eingesehen werden.

Grundbetrag		  349 €
• Antrags- und Behördenservice
• Theorieunterricht im Block 
+ Ausbildungsgutschein für die Führerscheinklasse B im Wert von 100 €

Wiederholer Grundbetrag	 0 €
• bei Nichtbestehen der Theorieprüfung, weitere Teilnahme an Theorieeinheiten

Lernpaket		  119 €
• spannende App für dein Smartphone
• premium Workbook und E-Book

Übungsfahrt 	 69 € 
 

Vorstellung Theorieprüfung	 149 €
• Übernahme der Zahlungsabwicklung mit dem TÜV
• persönliche Betreuung und Begleitung am Prüfungstag 
• Prüfungssimulation in der Fahrschule für mehr Sicherheit

Vorstellung Praxisprüfung	 240 €
• Übernahme der Zahlungsabwicklung mit dem TÜV
• persönliche Betreuung am Prüfungstag 



Alle Fahrstundenpreise beziehen sich auf eine Zeiteinheit von 45 Minuten.

Behördenservice
Wir übernehmen die Organisation für deinen Führerscheinantrag.

Zahlungsabwicklung TÜV
Für die Teilnahme an einer Prüfung fallen Gebühren für den TÜV als Prüforganisation an. Die Fahrschule 
übernimmt die Abwicklung der Zahlung mit dem TÜV und begleicht die Gebühr im Namen des jeweiligen 
Schülers. Sie wird dem Schüler zu dem jeweiligen Vorstellungsentgelt gesondert in Rechnung gestellt.

Prüfungssimulation ”Theorie“ 
Wir führen mit dir unter den Vorgaben der theoretischen Prüfung eine Simulation in der Fahrschule durch.

Betreuung Prüfung
Wir begleiten dich zur (Theorie)prüfung und betreuen dich vor Ort bei der Prüforganisation.

Stand 01.04.2026
Volkers Fahrschule GmbH
Schillerstraße 1, 45768 Marl

Leistungsbeschreibungen Tarif 
”
Zweirad fastlane AM“ von Volkers Fahrschule GmbH

Allgemeine Infos - Führerscheinklasse AM

•	 Mindestalter: 15 Jahre
•	 Übungsstunden: nach Bedarf
•	 Sonderfahrten: nicht vorgeschrieben
•	 Eine theoretische Prüfung kann frühestens drei Monate vor Erreichen des Mindestalters abgelegt 

werden.
•	 Eine praktische Prüfung kann frühestens einen Monat vor Erreichen des Mindestalters abgelegt  

werden.


